
6 Strafrechtsergänzungsgesetz

Ausschluß der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
§ 8

(1) Eine Straftat liegt nicht vor, wenn die Handlung 
zwar dem Wortlaut eines gesetzlichen Tatbestandes ent
spricht, aber wegen ihrer Geringfügigkeit und mangels 
schädlicher Folgen für die Deutsche Demokratische Re
publik, den sozialistischen Aufbau, die Interessen des 
werktätigen Volkes sowie des einzelnen Bürgers nicht 
gefährlich ist.

(2) Die Bestrafung einer solchen Handlung als Über
tretung wird dadurch nicht berührt.

§ 9
Eine Bestrafung erfolgt nicht,

1. wenn zur Zeit der Durchführung des Strafverfah
rens die Tat nicht mehr als gesellschaftsgefährlich 
anzusehen ist,

oder
2. wenn nach der Tat im gesamten Verhalten des Tä

ters eine grundlegende Wandlung eingetreten ist, die 
erwarten läßt, daß er die sozialistische Gesetzlichkeit 
achten wird.

§ 10
Umwandlung von Geldstrafen

§ 29 des Strafgesetzbuches erhält folgende Fassung: 
„(1) Kann eine Geldstrafe deshalb nicht vollstreckt 
werden, weil sich der Verurteilte böswillig seiner 
Verpflichtung entzieht, so ist sie durch Beschluß 
des Gerichts in eine Gefängnisstrafe, bei Übertre-


